
H -4ootder Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVI. Gesetzgebungspcric;; 

A n t rag 
No .. ;J.f..~ ..... ./ A 

Präs.: 0 3. APR. 1986 
., •••• e ,tlIIIO I) 111 D I .1I.I.e DII._III a. 1- .. 

der Abgeordneten Hochmair. Prob~t. Dipl.-Kfm.Dr. Stummvoll 

und Genossen 

betreffend ein Bundesgesetz über Maßnahmen gegen die Verbreitung 

des erworbenen Immundefektsyndroms (AIDS-Gesetz) 

Der Nationalrat wolle beschlieBen: 

Bundesgesetz vom ... , über Maßnahmen gegen die Verbreitung des 

erworbenen Immundefektsyndroms (AIDS-Gesetz) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. Ein erworbenes Immundefektsyndrom (AIDS/Acquired I~une 

Deficiency Syndrome) liegt vor, wenn 

1. dem jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechende a'Js­

rei~hende Hinweise auf einen bereits erfolgten Kontakt =i~ 

dem Virus LAV/HTLV I.I1 (Lyrnphadenopathie assoziier1:es 

Virus/Human-T-Cell-Lymphotropic-Virus 111) vorliegen 'lnd 

zusät zl ich 

2. Krankheiten auftreten, persistieren (andauern) oder rezi1i­

vieren (wiederkehren), die auf Defekte im zellulären :m~'...ln­

system hinweisen und bei denen fUr diese Immundefekte ~eir.e 

bereits bekannten anderen Ursachen vorliegen. 

§ 2. (1) Meldepflichtig im Sinne dieses Bundesgesetzes sir.d: 

1. jede gemäß § 1 manifeste Erkrankung an AIDS; 
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2. jeder Todesfall, wenn anläßlich der Totenbeschau oder 

Obduktion festgestellt wurde, daß im Zeitpunkt des Todes 
eine Erkrankung nach Z 1 bestanden hat; ein Todesfall ist 

auch dann zu melden, wenn bereits eine Meldung über den 
vorangegangenen Krankheitsfall erfolgt ist. 

(2) Zur Erstattung der Meldung gemäß Abs. 1 sind verpflichtet: 

1. in Krankenanstalten der ärztliche Leiter der Krankenanstalt; 

2. der Totenbeschauer oder der Prosektor. 

§ 3. (1) Die Meldung ist innerhalb einer Woche nach Feststehen 

der Diagnose schriftlich an die Bezirksverwaltungsbehörde zu er­
st atten. 

(2) Die Meldung hat die Initialen (Anfangsbuchstaben des Vor­

und Famil.iennamens), das Geburtsdatum und das Geschlecht des Kran­
ken bzw. Verstorbenen sowie in den Fällen des § 2 Abs. 1 Z 1 a~ch 
die relevanten anamnestischen und klinischen Angaben zu entha..ten. 

§ 4. (1) Personen, bei denen ein Kontakt mit dem Virus 
LAV/HTLV 111 nachgewiesen wurde, ist es verboten, mit ihrem Kö~~er 

gewerbsmäßig Unzucht zu treiben. 

(2) Personen, die gewerbsmäßig Unzucht treiben, haben sich 

neben den nach dem Gesch,lechtskrankheitengesetz, 

StGBl.Nr.152/1945, u~d der Verordnung BGBl.Nr.314/1974 vorge­
schriebenen Untersuchungen vor Aufnahme dieser Tätigkeit sowie 
periodisch wiederkehrend, mindestens jedoch in Abständen von d~ei 

Monaten, einer amtsärztlichen Untersuchung auf einen Kontakt mit 

dem Virus LAV/HTLV III zu unterziehen. 
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(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den im § 2 der Verordnung 

BGBl.Nr.314/1974 vorgesehenen Ausweis nicht auszustellen bzw. ein­
zuziehen, wenn 

1. bei einer Untersuchung gem·aß Abs. 2 ein Kontakt mit dem 

Virus LAV/HTLV 111 nachgewiesen wird, oder 

2. die Vornahme einer Untersuchung gemäß Abs. 2 verweigert 
wird. 

§ 5. (1) Wird anläßlich der Untersuchung bei einer Person ein 

Kontakt mit dem Virus LAV/HTLV 111 nachgewiesen, so ist der Artt 

verpflichtet, dies der betreffenden Person im Rahmen einer ein­

gehenden persönlichen Aufklärung und Beratung mitzuteilen. 

(2) Jeder Arzt, der einer Person mitteilt, daß bei ihr ein Kon­

takt mit dem Virus LAVjHTLV 111 nachgewiesen wurde, hat sie ferner . 
über die Arten der Ubertragungsmöglichkeiten dieses Virus sowie 

über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer solchen Ubertragung 

zu belehren. 

(3) Jeder Amtsarzt ist gegenüber Personen, die gewerbsm"ä.ßig 

Unzucht treiben, anläßlich der Untersuchungen gemäß § 4 Abs. 2 
verpflichtet, sie über die Arten der Übertragungsmöglichkeiten des 

Virus LAVjHTLV 111, die Verha:.tensregeln zur Vermeidung einer 
solchen Ubert ragung sowi e über das Verbot gem"äß § 4 Abs. 1 Z'1 

belehren. 

184/A XVI. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original) 3 von 19

www.parlament.gv.at



-4-

(4) Die gem'äB § 22 des Suchtgiftgesetzes, BGBl.Nr.234/1951, 

anerkannten Einrichtungen und Vereinigungen zur Beratung und 

Betreuung von Personen im Hinblick auf Suchtgiftmißbrauch haben 
die Personen, die ihre Tätigkeit in Anspruch nehmen, über beste­
hende Beratungs- und Betreuungseinrichtungen im Hinblick auf AIDS 
zu informieren. 

§ 6. (1) Untersuchungen zum Nachweis eines bereits erfolgten 

Kontaktes mit dem Virus LAV/HTLV 111 dürfen nur nach den dem 
jeweiligen Stand der Wissenschaft entsprechenden Methoden und nur 
unter Einhaltung der hiefür maßgeblichen Kriterien zur Qualitäts­

sicherung durchgeführt werden. 

(2) Bei der Untersuchung auf LAV/HTLV III-Antikörper dürfen in 
Verkehr gebrachte Diagnostika nur dann verwendet werden, wenn sie 
vom Bundesstaatlichen Serumprüfungsinstitut auf Wirksamkeit ge­

prüft worden sind. Die Packung hat die amtliche österreichische 
Prüfnummeor und den Vermerk "Staatlich geprüft" zu tragen. Ist 1 ie 
Wirksamkeit zur Prüfung eingereichter Diagnostika nicht gegeber:, 

ist dies auf Antrag des Einschreiters vom Bundesminister für 

Gesundheit und Umweltschutz mit Bescheid festzustellen, 

§ 1. Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz h3~. 

insbesondere durch Vergabe von Forschungsaufträgen, für die :l:-~h­
führung von Stud ie n über den Stand und die we i t ere Ent wic k:' u r.€ !:=:­

epidemiologischen Situation betreffend AIDS zu sorgen. 
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§ 8. (1) Der Bundesminister für Gesundheit und Umweltschutz hat 

für die Ausarbeitung und Durchführung eines umfassenden Informa­

tionskonzeptes mit dem Ziel einer Aufklärung über mit AIDS zusam­

menhängende Fragen, insbesondere über die Arten der Ubertragungs­

möglichkeiten des Virus LAV/HTLV 111 sowie über die Verhaltens­
regeln zur Vermeidung einer solchen Ubertragung, zu sorgen. 

(2) Die Tätigkeit von Einrichtungen und Vereinigungen zur Bera­

tung und Betreuung von Personen im Hinblick auf AIDS kann vom Bund 

gefördert werden. Die Förderung hat durch Gewährung von Zuschüssen 

nach Maßgabe der hiefür nach dem jeweiligen Bundesfinanzgesetz 
verfügbaren Bundesmittel zu erfolgen. 

(3) Zuschüsse nach Abs. 2 dürfen physischen und juristischen 

Per sonen nur zur Err ichtung und zum Betri eb solcher St ellen d er im 

Abs. 2 bezeichneten Art gewährt werden, die mit Rücksicht auf die 

Zahl der Personen, die die dort gebotenen Hilfen in Anspruch 

nehmen, zweckm"äßig und wirtschaftlich erscheinen. Jeder geförder­

ten Einrrchtung oder Vereinigung muß ein mit Fragen im Hinblick 

auf AIDS hinreichend vertrauter Arzt sowie sonstiges qualifizier­

tes Personal, das eine entsprechende Beratung und Betreuung 

gewährleistet, zur Verfügung stehen. 

(4) Vor Gewährung von Zuschüssen hat sich der Empfänger dem 

Bund gegenüber zu verpflichten, zum Zweck der Uberwachung der wid­

mungsgem"äßen Verwendung der Zuschüsse Organen des Bundes die Uber­

prüfung der Durchführung durch Einsicht in die Bücher und Be::"ege 

sowie durch Besichtigung an Ort und Stelle zu gestatten und ihnen 

die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Ferner hat sich der 

Empfänger zu verpflichten, bei nicht widmungsgemäßer Verwendung 

von Zuschüssen diese dem Bund zurückzuzahlen. 
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§ 9- (1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die 

Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hiefür mit Geldstrafe 

bis zu 100 000 S zu bestrafen, wer 

1. entgegen § 4 Abs. 1 gewerbsm"äßig Unzucht treibt; 

2. gewerbsm"äßig Unzucht treibt, ohne sich vor Aufnahme dieser 

Tätigkeit und regelmäßig wiederkehrend einer amtsärztlichen 

Untersuchung gemäß § 4 Abs. 2 zu unterziehen. 

(2) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist hiefür mit Geld­

strafe bis zu 30 000 S zu bestrafen, wer die im § 2 Abs. 1 vorge­

sehene Meldung nicht oder nicht rechtzeitig (§ 3 Abs. 1) 

erstattet. 

§ 10. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit ... 1986 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der B'.lndes­

minister für Gesundheit und Umweltschutz betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht 

auf eine erste Lesung dem Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz 

zuzuweisen. 
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Vorblatt 

A. Problem: 

Die seit einigen Jahren praktisch weltweit mit zunehmender Häufig­

keit auftretende A]DS-Erkrankung unterscheidet sich in wesentli­

chen Me rkmal en von den bis her bekannten ansteckend en Krankhe i te n, 
sodaß das bestehende Instrumentari um der Seuchenbekämpfung - sie 

es etwa für die dem Epidemiegesetz unterliegenden anzeigepflichti­

gen Krankheiten vorgesehen ist - überhaupt nicht bzw. nicht sinn­

voll angewendet werden kann. 

B. Ziel: 

Das im Entwurf vorliegende :&.lndesgesetz zielt - ausgehend vo:!! .:!er­

zeitigen Wissensstand über die Epidemiologie von AIDS - auf die 

Hintanhaltung der Verbreitung dieser Erkrankung bzw. der !nfektion 

mit dem Virus LAV/HTLV 111 ab. 

C. I nhal t: 

Der Gesetzesentwurf, dessen Schwerpunkt im Hinblick auf die ~cezi­

fischen epidemiologischen Gegebenheiten auf der Prävention :ie~t. 

beinhaltet im wesentlichen folgende Punkte: 

- Meldepflicht für manifeste Erkrankungen bzw. Todesfälle an A::2; 

- Regelungen betreffend Ausübung der Prostitution 

- Aufklärungs- und Beratungspflichten 

- Maßnahmen zur Qualitätssicherung hinsichtlich der Unters~ch~r.€en 
auf einen bereits erfolgten Kontakt mit dem Virus LAV/HTLV ::: 

- Uberwachung der epidemiologischen Situation betreffend AIDS 
(Vergabe von Forschungsauftr~en) 

- Ausarbeitung und DurchfÜhrung eines umfassenden Informationskon­
zeptes 
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- Förderung von AIDS-Beratungs- bzw. Betreuungsstellen. 

D • Alternat i yen: 

Keine. 

E. Kosten: 

Durch die im Gesetzesentwurf vorgeschriebenen periodischen Unter­
suchungen der Prostituierten erwachsen dem Bund Kosten in Höhe von 
jährlich etwa 2 Mio S. 
Ferner sind jährlich nach vorläufigen Schätzungen für Studien zur 

epidemiologischen Situation (§ 7) 3 Mio S, für die Ausarbeitung 

und Durchführung eines Informationskonzeptes (§ 8 Abs. 1) 5 Mio S 
und für die Förderung von AIDS-Beratungs- bzw. Betreuungsstellen 
(§ 8 Abs. 2 bis 4) bei der derzeitigen epidemiologischen Lage 

10 Mio S zu veranschlagen. 
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E r I ä u t e run gen 

I. Allgemeiner Teil 

Die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten ist in österreich grund­

sätzlich im Epidemiegesetz geregelt. Ausgenommen sind bereits der­

zeit Tuberkulose ~nd Geschlechtskrankheiten, für die Spezialge­

setze (Tuberkulosegesetz, Geschlechtskrankheitengesetz) bestehen. 

Das seit einigen Jahren praktisch weltweit mit zunehmender Hä'JfiS­

keit auft·retende erworbene Immundefektsyndrom (AIDS/Acquired T_ 

mu'ne Deficiency Syndrome) unterscheidet sich in wesentlichen :·~e:-rl::.,.. 

malen von den dem Epidemiegesetz unterliegenden Krankheiten: 

- Dabei ist zunächst die extrem lange Inkubationszeit zu ner.r.~~. 

die nach dem derzeitigen Wissensstand auf mindestens 6 Mor.~~~ 

bis mehrere Jahre (6 Jahre und noch darüber!) eingeschätzt ',,'L :-.~. 

Die Wahrscheinlichkeit, daß eine mit dem Virus LAV-HTLV I:: !:.­

fizierte Person auch tatsächlich an AIDS erkranken wird, ist 

nach den derzeitigen Risikoabschätzungen als relativ gerir.g 3.:.­

zunehmen. Das Risiko wird derzeit mit ca. 5 - 20 % angegeben. 

Zusammen mit der extrem langen Inkubationszeit ergibt sich da~­

aus, d aß n ac h den bis her ig e n Er fahr u ng e n ca. 80 - 95 % der ::;, f i -

zierten und daher potentiell Infektiösen ein Leben lang keine 

oder lediglich unspezifische Symptome aufweisen. 
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- Eine Virusübertragung durch alltägliche soziale Kontakte (z.B. 

Händegeben, berührte Gegenstände, in Verkehrsmitteln, Toilette­

anlagen, durch Nahrungsmittel, Eß- und Trinkgeschirr) ist prak­
tisch ausgeschlossen. 

Die Hauptgefahr der Ubertragung ist klar mit dem Gesamtbegriff 

"Geschlechtsverkehr" umrissen, wobei bestimmte Sexualpraktiken, 
vor allem homosexueller Männer, im Vordergrund stehen. Eine wei­

tere Gefahrenquelle sind unsterile Injektionsvorgänge, sodaß 

auch spritzenabhängige Drogensüchtige (neben den männlichen 
Homosexuellen) zu den Hauptrisikogruppen zählen. 

Derzeit bestehen 'weder Möglichkeiten einer Impfung, noch einer 

vorbeugenden Behandlung eines Virusinfizierten bzw. einer Heil­

behandlung der Erkrankung selbst, die nach dem derzeitigen Wis­

sensstand tödlich endet. 

Die erwälinten Besonderheiten bedingen, daß das bestehende Instru­

mentarium der Seuchenbekämpfung - wi e es etwa für die dem Epide-
• 

miegesetz unterliegenden anzeigepflichtigen Krankheiten vorgesehen 

ist (Absonderung für ei nen überschaubaren Zeitraum der Anstek­

kungsgefahr, Desi nfekt ion von Gegenst änd en und Räumen, Ber'-lfsve f­

bote, Verkehrsbeschränkungen etc.) - uoerhaupt nicht bzw. nicht 

sinnvoll angewendet werden kann. 

Der vorliegende Gesetzesentwurf setzt daher im Hinblick auf die 

spezifischen epidemiologischen Gegebenheiten von AIDS seinen 

Schwerpunkt in der Prävention, wobei vor a:'lem die Beratung '.!nd 

Information zur Hintanhaltung der Verbreitung dieser Erkrank'.mg 

bzw. der Infektion mit dem Virus LAVjHTLV 111 im Vordergrund 

st eh t. 

Die Zuständigkeit des Bundes ergibt sich aus Art. 10 Abs. 1 Z 12 

B-VG (Gesundheitswesen). 
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11. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Die Begriffsbestimmung für das erworbene Immundefektsyndrom (AIDS/ 

Acquired Immune Deficiency Syndrome) entspricht inhaltlich der von 

der Weltgesundheitsorganisation getroffenen AIDS-Definition. 

§ 1 definiert die manifeste Erkrankung an AIDS, wobei hiefür so­

wohl die Voraussetzungen der Z 1 als auch der Z 2 vorliegen müs-
sen. 

Durch die Formulierung der Z 1, wonach "dem jeweiligen Stand der 

Wissenschaft entsprechende ausreichende Hinweise" auf einen be­

reits erfolgten Kontakt mit dem Virus LAV!HTLV 111 vorliegen müs­

sen, werden sowohl die - überwiegenden Fälle - des Nachweises von 
LAV/HTLV III-Antikörpern erfaßt als auch die Ausnahmefälle, in de­

nen z.B. wegen des 'fortgeschrittenen Stadiums der Erkrankungen ein 

Nachweis ·von Antikörpern nicht mehr möglich ist. 

Welche Nachweismethoden bzw. Indikatoren jeweils geeignet sind, 

ausreichende Hinweise auf eine erfo~gte LAV!HTLV III-Infektion z~ 
erbringen, ist nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft, d.h. 
nach den jeweils neuesten Erkenntnissen auf diesem Gebiet zu be~~­

teilen. 

Zu § 2: 

Aus d em kl are n Wo r tl au t des § 2 Ab s. 1 fOlg t, d aß der Meld e p C. i ~ h t 

neben einem Todesfall (Z 2) nur jede manifeste Erkrankung an A~JS 

(d.h. das AIDS-Vollbild) unterliegt. 
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Da die Meldung ausdrücklich auf die nach dem jeweiligen Stand der 

Wissenschaft abgesicherte Diagnose der manifesten Erkrankung an 

AIDS abstellt - die nur im Rahmen einer Krankenanstalt gestellt 

werden kann - wurde auch die Meldepflicht gemäß Abs. 2 Z 1 

ausschließlich dem Leiter der betreffenden Krankenanstalt 

auferlegt. 

Keinesfalls einer Meldepflicht unterliegen die bloße Infektion mit 

dem Virus LAV/HTLV 111, andere durch diese Infektion.hervorge­
rufene Erkrankungsformen, wie das Lymphadenopathiesyndrom (LAS) 

oder AIDS Related Complex (ARG) sowie schließlich auch nicht 
Verd achtsfälle • 

Alle diese Umstände unterliegen dem ärztlichen Berufsgeheimnis 

gemäß § 26 Abs. 1 Ärztegesetz 1984 bzw. der auf Grund weiterer 

gesetzlicher Vorschriften für sämtliche im Sanitätsbereich 
beschäft igten Pe rsone n bestehenden umfasse nd en Ve rschwi egenhei ts­

pflicht (z.B. § 59 des Bundesgesetzes BGBl.Nr.102/1961, §§ 9 ~nd 

62b KAG, § 121 StGB). Schließlich ist auch das Datenschutzgese:z 

BGBI.Nr.765/1978 zu nennen. 

Wie sich bereits aus § 3 Abs. 2 des Gesetzesen,twurfes - wonac!1 

sogar die gesetzlich vorgesehene Meldung nur in anonymisierter 
Form erfolgen darf - zweifelsfrei ergibt, sind Ausnahmen von jer 

Verschwiegenneitspflicht keinesfalls etwa durch "Interessen .je:­
öffentl ichen Gesundhe i t spfl eg eil (§2 6 Abs. 2 Z 2 Är zt eges et z 1 C? ~~ ) 

zu rechtfertigen und daher aus diesen Gründen unzulässig. 

Zu § 3: 

Es ist in Aussicht genommen, daß für die Meldung ein eigenes 

deformular amtlich aufgelegt wird. 

.. " :'.e_-

Die Meldung hat in anonymisierter Form zu erfolgen, wobei die ~ni­
ti alen, Geburtsdatum und Geschlecht, insbesondere im Hi nbl i~k a'J. f 
mögliche Doppelmeldungen, erforderlich sind. 
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Zu § 4: 

Gem'äß § 4 Abs. 1 des Gesetzesentwurfes ist es - männlichen und 

weiblichen - Personen, bei denen ein Kontakt mit dem Virus 

LAV/HTLV 111 nachgewiesen wurde, ausdrücklich verboten, gewerbs­

mäßig Unzucht zu treiben. Auf die entsprechende Strafbestimmung 

des § 9 Abs. 1 Z 1 sowie die Erläuterungen hiezu wird hingewiesen. 

§ 4 dient auch dem Schutz der Gesundheit der Prostituierten 

selbst. Die Wahrscheinlichkeit, nach einer Infektion mit dem Virus 

LAV/HTLV 111 auch tatsächlich an AIDS zu erkranken, erhöht sich, 

wenn zusätzliche andere Infektionskrankheiten die infizierte 

Person belasten. Die Ausübung der Prostitution erhöht das Infek­

tionsrisiko für eine ganze Reihe von Infektionskrankheiten (z.B. 

Geschlechtskrankheiten, Hepatitis, Tuberkulose). 

Gem"äß § 1 der aufgrund § 11 Abs. 2 des Geschlechtskrankheitenge­

setzes, StGBl.Nr.152/1945, erlassenen Verordnung über die gesund­

heitliche Überwachung von Personen, die gewerbsm"aßig Unzucht 

treiben, BGBl.Nr. 314/1974, haben sich die genannten Personen vor 

Beginn dieser Tätigkeit sowie regelm"äßig im Abstand von einer 

Woche einer amtsärztlichen Untersuchung auf das Freisein von 

Geschlechtskrankheiten zu unterziehen. 

Gem'äß § 2 der zitierten Verordnung hat die Bezirksverwa:tungsbe­

hörde der im § 1 dieser Verordn~g genannten Person einen mit 
einem Lichtbild versehenen Ausweis auszustellen, wenn die betref­

fende Person bei der erstmaligen Untersuchung frei von 

Geschlechtskrankheiten befunden wurde. 
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Wird anl'äßlich der wöchentlich vorzunehmenden Untersuchungen das 

Freisein von Geschlechtskrankheiten festgestellt, ist die erfolgte 

Untersuchung auf dem Ausweis zu bestätigen. Wird eine Erkrankung 
an einer Geschlechtskrankheit festgestellt, hat die Bezirksver­
waltungsbehörde den Ausweis einzuziehen und erst nach erfolgter 
Heilung wieder auszufolgen (§§ 3 und 4 der zitierten Verordnung). 

Personen, die gewerbsm"äßig Unzucht treiben, haben gemäß § 5 der 
zitierten Verordnung bei der Ausübung ihrer Tätigkeit den Ausweis 

bei sich zuführen und den Organen der Bezirksverwaltungsbehörde 

und des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf Verlangen zur ttber­
prüfung auszuhändigen. Wird bei einer solchen Uberprüfung festge­

stellt, daß sich die betreffende Person der regelm'äßigen amtsärzt­

lichen Untersuchung nicht unterzogen hat, so 1st der Ausweis un­

verzüglich abzunehmen und der Bezirksverwaltungsbehörde vorzulegen 

(vgl. § 6 der Verordnung BGBl.Nr. 314/1974). 

Gemäß § 4 Abs. 2 des vorliegenden Gesetzesentwurfes haben sich 
nunmehr Personen', die gewerbsm"äßig Unzucht treiben, zusätzli~h Z'.l 

den genannten Untersuchungen nach dem Geschlechtskrankheiteng~se~z 

bzw. der aufgrund desselben erlassenen Verordnung vor Aufnahme 

dieser Tätigkeit sowie in regelmäßigen Abständen von mindester.s 
drei Monaten auch einer amtsärztlichen Untersuchung auf einen 
Kontakt mit dem Virus LAV/HTLV 111 zu unterziehen. 

Auf die entsprechende Strafbestimmung des § 9 Abs. Z 2 dieses 

Gesetzesentwurfes sowie die Erläuterungen hiezu wird hingewies~~" 

Wird anl"äßlich einer Untersuchung gem"äß § 4 Abs. 2 eine Infekt ion 

mit dem Virus LAV/HTLV 111 nachgewiesen oder wird die Vornahme 
einer solchen Untersuchungen verweigert, hat die Bezirksverwa:­
tungsbehörde gemäß § 4 Abs. 3 dieses Gesetzesentwurfes den in de~ 

Verordnung BGBl.Nr. 314/1974 vorgesehenen Ausweis nicht auszuste:­

len bzw. einzuziehen. 
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Diese Möglichkeit der Verweigerung bzw. Einziehung des in Rede 

stehenden Ausweises tritt zu den gem'äß §§ 2 und 4 der Verordnung 

BGBl.Nr.314/1974 bestehenden Regelungen über die Ausstellung bzw. 

Einziehung des Ausweises hinzu, da diese Vorschriften im Rahmen 
der Verordnungsermächtigung gem'äß § 11 Abs. 2 Geschlechtskrank­

heitengesetz nur auf das Freisein von Geschlechtskrankheiten ab­

stellen können. Es bedarf daher einer ausdrücklichen gesetzlichen 

Grundlage in diesem Gesetz. 

Zu § 5: 

Zu Abs. 1 und 2: 

Gem·ä.ß § 22 Abs. 1 des Ärztegesetzes 1984, BGBl.Nr. 373, ist der 

Arzt verpflichtet, jeden von ihm in ärztliche Beratung oder Be­

handlung übernommenen Gesunden und Kranken ohne Unterschied der 

Person gewissenhaft zu betreuen. Er hat hiebei nach Maßgabe der 

'ärztlich~ Wissenschaft und Erfahrung sowie unter Einhaltung der 

bestehenden Vorschriften das Wohl der Kranken und den Schutz der 

Gesunden zu wahren. 

§ 5 Abs. 1 und 2 dieses Gesetzesentwurfes präzisiert nun die sish 
schon aus § 22 Abs. 1 des Ärztegesetzes sowie aus der zivilrecht­

lichen Natur des Behandlungsvertrages ergebende umfassende A'J.fk:'ä­

rungs- und Beratungspflicht. Der Arzt wird ausdrücklich zu einer 

eingehenden persönlichen Aufklärung und Beratung sowie Be:'ehrung 

über die Arten der Ubertragungsmöglichkeiten des Virus LAV/HTLV 

111 und über die Verhaltensregeln zur Vermeidung einer solchen 

Übertragung verpflichtet. Gegebenenfalls werden Seropositive auch 

über bestehende AIDS-Beratungs- bzw. Betreuungsstellen (vgl.§ 8 

Abs. 2 dieses Gesetzesentwurfes) zu informieren sein. 

Unterlassungen dieser Verpflichtungen wären gemäß § 22 Abs. 1 im 
Zusammenhalt mit § 108 Abs. 2 des Ärztegesetzes 1984 strafbar. 
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Zu Abs. 3: 

Die Belehrungspflicht des Amtsarztes erstreckt sich auch auf jene 
Personen, die gewerbsm"aßig Unzucht treiben, die anläßlich der 
gem"aß § 4 Aba. 2 dieses Gesetzesentwurfes vorgesehenen Untersu­

chungen als seronegativ beurteilt wurden und zwar insbesondere zu 
deren eigenem Schutz vor Ansteckung. 

Zu Abs. 4: 

Spritzenabhängige Drogensüchtige gehören zu den Hauptrisikogruppen 
hinsichtlich einer Infektion mit dem Virus LAV/HTLV 111. Dieser 

Personenkreis soll daher durch die gem"aß § 22 des Suchtgiftge­

setzes anerkannten Einrichtungen und Vereinigungen im besonderen 

über bestehende Beratungs- und Betreuungseinrichtungen im Hinblick 

auf AIDS (§ 8 Abs. 2) informiert werden. 

Zu § 6: 

Welche Untersuchungsmethoden jewei:s dem Stand der Wissenschaft 

entsprechen bzw. in welcher Weise - ebenfalls nach dem Stand der 

Wissenschaft - von den die Untersuchung durchführenden Laborato­
rien im Interesse der Qualitätssicherung vorgegangen werden m'J!3 

(etwa Teilnahme an Ringversuchen) , wird in einem Gutachten des 
Obersten Sanitätsrates jeweils festzustel:en sein. 

Zu § 7: 

Die intensive Beobachtung des jeweiligen Standes bzw. der Entwick­

lung der epidemiologischen Situation betreffend AIDS stel:t ein 

wesentliches Anliegen für die Zukunft dar. Durch solche Studien 
ist es auch möglich, die Wirksamkeit jener Maßnahmen zu 
evaluieren, die zur Hintanhaltung weiterer Infektionen gesetzt 

werden. 
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Zu § 8: 

Durch § 8 Abs. 1 soll die Gesundheltsberatung ~ls gesetzlich aner­

kanntes Prinzip verankert werden, das gerade bei der vorliegenden 

AIDS-Problematik von entscheidender Bedeutung ist. 

Die Erst eIl ung und DurchfÜhrung ei nes umfassend en Informat ionskon­

zeptes mit dem Ziel einer Aufklärung über mit AIDS zusammenhängen­

de Fragen, insbesondere über die Arten der Ubertragungsmöglichkei­

ten des Virus LAV/HTLV 111 sowie über die Verhaltensregeln zur 

Vermeidung einer solchen Ubertragung, stellt eine besondere Chance 

und Herausforderung dar, das AIDS-Problem in Österreich geziel t zu 

bekämpfen. 

Zum einen hat das AIDS-Problem in Österreich im Vergleich zu ande­

ren Staaten noch relativ geringe Ausmaße, zum anderen liegen aus 

dem Ausland bereits gewisse grundlegende Erkenntnisse und Erfah­

rungen hinsichtlich der Möglichkeiten zu einer Reduktion des :n­

fektionsr·isikos vor; diese können in Österreich zu einem Zeit.!=' .. mkt 

angewendet werden, der eine effektive Verringerung des infektio~s­

risikos noch gestattet. 

Ei n differenzi ert es und umfassend es In form at ionskonzept wi r d ~ 3.~ h 

den Erkenntnissen der modernen Kommunikationswissenschaften tzw. 

der Verhaltensmodifikation verschiedene Informationsmedien i:: :::i!1-
ne eines "Media-Mix" einzusetzen haben, um einerseits die r:oo": i­

nuität der Information aufrecht zu erhalten und andererseits jen 

Informationsgewohnheiten der einzelnen Zielgruppen (allgemeine 

Bevölkerung, Risikogrup~en, Angehörige der Sanitätsberufe) gere:ht 

zu we rd en. 

Eine Einrichtung im Sinne des § 8 Abs. 2 zur Beratung und Betreu­

ung von Personen im Hinblick auf AIDS hat in Wien bereits ihre 

Tätigkeit aufgenommen. Die Errichtung weiterer AIDS-Beratungs- und 

Betreuungsstellen in den anderen Bundesländern wird angestrebt. 
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Zu § 9: 

Nach § 178 StGB "vorsätzliche Gefährdung von Menschen durch über­
tragbare Krankheiten" macht sich gerichtlich strafbar, wer eine 
Handlung begeht, die geeignet ist, die Gefahr der Verbreitung 
einer übertragbaren Krankheit unter Menschen herbeizufÜhren, wenn 
die Krankheit ihrer Art nach zu den wenn auch nur beschränkt 
anzeige- oder meldepflichtigen Krankheiten gehört. 

Dabei ist es nicht erforderlich, ob jemand auch tatsächlich ange­

steckt wird bzw. ob der Täter auch selbst erkrankt ist. 

§ 179 StGB bedroht denjenigen mit Strafe, der die in § 178 StGB 
genannte Handlung fahrlässig begeht; das Tatbild entspricht jenem 

des § 178 StGB. 

Im Hinblick darauf, daß die in Rede stehende Krankheit künftig Z~ 

den meldepflichtigen gehören wird, ist die Anwendbarkeit der 

§§ 178, 179 StGB gegeben. Der EntW'.uf schlägt dazu ergänzende 
StrafbestOimmungef1. vor, die wegen der minderen Gefährlichkeit und 
der geringeren Schuld Verwaltungsübertretungen sein sollen. Ei~e 

Subsidiaritätsklausel soll eine Doppelbestrafung nach dem 

vorliegenden Geset z und dem StGB v erh ind ern. 

Die einzelnen Tatbestände bestehen darin, daß eine Person, bei je:­
ein Kontakt mit dem Virus LAV/HTLV III nachgewiesen wurde, en:€e­

gen § 4 Abs. 1 gewerbsmäßig Unz'..lcht treibt (§ 9 Abs. 1 Z 1), bz ..... 
daß es Prostituierte unterlassen, sich den in § 4 Abs. 2 vor­
geschriebenen Untersuchungen zu unterziehen (§ 9 Abs. 1 Z 2). 

• 
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Die Hahe der Strafdrohung des § 9 Abs. 1 erscheint im Interesse 
der Hintanhaltung der Verbreitung von AIDS bzw. der Infektion mit 
dem Virus LAVjHTLV III unbedingt geboten. 

Einer geringeren Strafdrohung soll die Nichtmeldung oder nicht 
rechtzeitige Erstattung der in § 3 Abs. 1 vorgesehenen Meldung 
durch den ärztlichen Leiter einer Krankenanstalt oder den 
Prosektor unterliegen. 
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